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A. Allgemeines 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen 
  
Turn- und Sportverein Behringersdorf 1906 e. V. 
  

2. Sitz des Vereins ist Günthersbühler Str. 75, 90571 Schwaig 
3. Der Verein ist im Vereinsregister 30219 des Amtsgerichts Nürnberg eingetragen. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

1. Vereinszweck: 
 

1. Der Verein bezweckt die Pflege der Leibesübungen auf breiter Grundlage und die Förderung 
des Sports als Mittel zur Erhaltung der Gesundheit und als Möglichkeit für insbesondere 
junge Menschen, ihr Leistungsvermögen zu erproben; 

2. Der Verein fördert den Leistungssport auf allen Ebenen und widmet sich insbesondere auch 
dem Freizeit- und Breitensport; 

3. Der Verein bezweckt die Pflege und Förderung der allgemeinen Jugendarbeit. 

 
 

2. Der Vereinszweck wird erreicht durch: 
 

1. das Abhalten von regelmäßigen Trainingsstunden; 

2. die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes; 

3. den Aufbau eines umfassenden Trainings- und Übungsprogramms für alle Bereiche, 
einschließlich des Freizeit- und Breitensports; 

4. die Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport- und Vereins-
veranstaltungen; 

5. die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und -Maßnahmen; 

6. die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen. 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel des 

Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. 
3. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und – in ihrer Eigenschaft als Mitglieder – auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

§ 4 Verbandsmitgliedschaften 
 

1. Der Verein ist Mitglied im: 
 

1. Bayerischer Landes-Sportverband e.V. (BLSV); 

2. Bayerischer Tennis Verband (BTV); 

3. Bayerischer Fußball Verband (BFV) und 
 

2. Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände nach Absatz 1 
als verbindlich an. 

3. 
 
 

4. 

Die Mitglieder des Vereins unterwerfen sich durch ihren Beitritt zum Verein den maßgeblichen Satzungen,
Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände nach Absatz 1. Soweit danach Verbandsrecht 
zwingend ist, überträgt der Verein seine Ordnungsgewalt auf den jeweiligen Verband nach Absatz 1. 
urch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen im Verein wird auch die Zugehörigkeit der Einzelpersonen zu 
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den in Ziffer 1 genannten Verbänden vermittelt. 

B. Vereinsmitgliedschaft 

§ 5 Mitgliedschaften 

 

1. Mitglied des Vereins können nur natürliche Personen werden. 
2. Der Verein besteht aus: 

 

1. ordentlichen Mitgliedern, 

2. Ehrenmitgliedern. 
 

3. Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen, ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter. 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftliches Aufnahmegesuch an den 

Vorstand zu richten. 
2. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung beginnt die 

Mitgliedschaft.  
4. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch 
 

1. Austritt aus dem Verein (Kündigung), 

2. Streichung von der Mitgliederliste, 

3. Ausschluss aus dem Verein oder 

4. Tod. 

 
 

2. Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der 
Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten 
erklärt werden. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung - an die zuletzt dem Verein bekannte Adresse - mit der Zahlung von 
Beiträgen in Verzug ist. 

Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung ein Monat 
verstrichen ist und in dieser Mahnung ausdrücklich die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des 
Vorstandes über die Streichung soll dem Mitglied mitgeteilt werden. 

4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 
insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. 

§ 8 Ausschluss aus dem Verein/Ordnungsmaßnahmen 

 
1. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden,  

a) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt 
b) wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Vereinssatzung und/oder Ordnungen bzw. gegen die
Interessen des Vereins oder gegen Beschlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt 
c) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Vereinslebens 
d) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert.  
 
. 

2. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes Mitglied berechtigt. 
3. Der Ausschließungsantrag ist dem betreffenden Mitglied samt Begründung mit der Aufforderung zuzuleiten, 

sich binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu erklären. Nach Ablauf der Frist ist unter 
Berücksichtigung der eventuell eingegangenen Äußerung des Mitglieds zu entscheiden. 
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4. Der Vorstand entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
5. Der Ausschließungsbeschluss wird sofort mit Beschlussfassung wirksam. 
6. Der Beschluss des Vorstandes ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mitzuteilen. 
7. Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem betroffenen Mitglied das Rechtsmittel der Beschwerde zu. 

Diese ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Mitteilung der Entscheidung schriftlich an den Vorstand 
zu richten. Sie ist zu begründen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

8. Über die Beschwerde entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. 
9. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. Das ausgeschlossene Mitglied kann den

Ausschlussbeschluss binnen eines Monats gerichtlich anfechten. Nimmt das Mitglied die Möglichkeit des
vereinsinternen Anfechtungsverfahrens nicht fristgemäß wahr und/oder ficht das Mitglied den
Ausschlussbeschluss nicht binnen eines Monats nach Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung
gerichtlich an, so wird der Beschluss wirksam. Eine gerichtliche Anfechtung ist dann nicht mehr möglich.
Die Frist beginnt jeweils mit Zustellung des Ausschlussbeschlusses des Vorstands bzw. der Entscheidung
der Mitgliederversammlung.  
 

10. Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand bei Vorliegen einer der in Absatz 1. für den
Vereinsausschuss genannten Voraussetzungen mit folgenden Ordnungsmaßnahmen gemaßregelt werden: 
a) Verweis 
b) Ordnungsgeld, das der Vorstand in angemessener Höhe festlegt. Die Obergrenze liegt beim 2-fachen
Hauptvereinsbeitrag.  
c) Ausschluss für längstens 1 Jahr an der Teilnahme an sportlichen und sonstigen Veranstaltungen des
Vereins oder der Verbände, welchen der Verein angehört 
d) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens 1 Jahr für alle vom Verein betriebenen Sportanlagen
und Gebäude 

C. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§ 9 Beitragsleistungen und -Pflichten 
 

1. Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühren und des Beitrages (Geldbeitrages) verpflichtet. 
2. Über die Höhe und die Fälligkeit der Aufnahmegebühren und des Beitrages beschließt der Vorstand. Eine 

Erhöhung um mehr als 20 % ist durch die Mitgliederversammlung zu beschließen 
3. Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen/Abteilungen unterschiedlich festgesetzt werden. Die 

Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein. 
4. Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen und -pflichten ganz oder teilweise 

erlassen oder stunden. 
5. Ehrenmitglieder sind von dem Beitrag für den Hauptverein befreit.  
6.  

 
   7. 

Der Vorstand ist zudem ermächtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen und darin Einzelheiten zum 
Beitragswesen des Vereins zu regeln. 
Neben dem Jahresbeitrag kann von den Mitgliedern ein Sonderbeitrag (Umlage) für besondere 
Maßnahmen des Vereins erhoben werden. Über die Erhebung dieses Beitrages muss die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder entscheiden. Der Beitrag kann 
für Baumaßnahmen des Vereins (nicht Neubau) und zur Abdeckung eines unvorhergesehenen und 
unvermeidbaren Finanzbedarfs sowie zur Abwendung von erheblichen Risiken des Vereins erhoben 
werden. Der Beitrag darf die Höhe des aktuellen Jahresbeitrages nicht überschreiten und kann zum 
gleichen Zweck nur einmal erhoben werden. 

8. Bei Bedarf des Vereins können auch sonstige Leistungen in Form von Hand- und Spanndiensten mit
jährlich maximal 20 Arbeitsstunden, ablösbar durch einen Geldbetrag beschlossen werden. Der
Ablösebetrag darf das Einfache des Jahresbeitrags nicht überschreiten. Für die Festsetzung und Fälligkeit
ist der Vorstand zuständig.  

§ 10 Ordnungsgewalt des Vereins 
 

1. Jedes Mitglied verpflichtet sich, sich gegebenenfalls einem gegen das Mitglied eingeleiteten 
Ordnungsverfahren vor dem dafür satzungsrechtlich bestimmten Organ zu unterwerfen. Dies nach 
Maßgabe beschlossener Vereinsordnungen oder im Hinblick auf Verbandsordnungen/Richtlinien 
entsprechend § 4. 
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2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, einer Ladung eines Ordnungsorgans Folge zu leisten und vor ihm 

wahrheitsgemäß auszusagen. 
3. Gleiches gilt für Verfahren nach § 8 der Satzung. 
4. Sollte es zwischen dem Verein und einem Mitglied zu Streitigkeiten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 

kommen, ist zunächst eine Klärung mit dem Vorstand herbeizuführen. Gegen eine Entscheidung des 
Vorstandes hat das betroffene Mitglied das Recht, die nächste Mitgliederversammlung anzurufen. 

D. Die Organe des Vereins 

§ 11 Die Vereinsorgane 
 

1. Die Organe des Vereins sind: 
 
 a) der Vorstand 

b) der Verwaltungsrat 
c) die Mitgliederversammlung 

 

2. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt 

3. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a 
EStG ausgeübt werden. 

4. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz 3 trifft der Vorstand. Gleiches gilt für 
die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. Ist die entgeltliche Tätigkeit des Vorstands betroffen, so
entscheidet in Abweichung von Satz 1 die Mitgliederversammlung. 

5. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung 
oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

6. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand 
ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 

7. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 
670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.. 

8. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit 
Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

9. Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die 
Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 

10. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand erlassen und geändert wird. 

§ 12 Ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal jährlich statt. Die Einberufung erfolgt 

durch  Veröffentlichung auf der Internetseite des Vereins unter www.tsv-behringersdorf.de. Zwischen dem 
Tag der Einberufung und der Mitgliederversammlung muss eine Frist von zwei Wochen liegen. Die 
Tagesordnung, die der Vorstand festlegt und in der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem 
wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind, ist der Einladung beizufügen. 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des Vereins 
erforderlich ist. Absatz 2 gilt entsprechend. Das Minderheitenverlangen ist von mindestens 20 % der 
Vereinsmitglieder zu stellen. 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. 

5. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen 
Mitglied des Vorstandes geleitet. 

6. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime 
Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. 

7. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und von den Mitgliedern eingebracht werden. 
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Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich mit Begründung vorliegen. 

  
8. Für die Zulassung von Dringlichkeitsanträgen zur Beratung und Beschlussfassung ist die einfache Mehrheit 

der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. Als Dringlichkeitsanträge sind nur solche Anträge 
zulässig, die ihrer Natur nach nicht fristgerecht eingereicht werden konnten. Satzungsänderungen oder 
Auflösungsanträge sind von dieser Regelung grundsätzlich ausgeschlossen. 

9. Weitere Einzelheiten können vom Vorstand in einer Geschäftsordnung geregelt werden. 

§ 13 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere in folgenden Vereinsangelegenheiten zuständig: 
 

1. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; 
2. Entlastung des Vorstandes; 
3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes; 
4. Wahl der Kassenprüfer; 
5. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung/Fusion des Vereins; 
6. Beschlussfassung bzgl. Beschwerden über Vereinsausschlüsse 
7. Beschlussfassung über eingereichte Anträge 
8. Verabschiedung von Vereinsordnungen, soweit diese nicht nach Satzung oder Beschluss der 

Mitgliederversammlung in den Zuständigkeitsbereich des Gesamtvorstandes fallen. 
 

§ 14 Vorstand / Aufgaben und Zuständigkeiten / Verwaltungsrat 
 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus: 
 

1. dem 1. Vorstand, 

2. dem 2. Vorstand, 

3. dem Vorstand Finanzen. 

 
 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden allein oder durch den 2. 
Vorsitzenden und den Vorstand Finanzen gemeinsamen vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). 

3. Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er 
bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Auch Abwesende können 
gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Annahme des Amtes vorher schriftlich erklärt haben. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so kann der Verwaltungsrat für die 
restliche Amtszeit  einen Nachfolger bestimmen. 

4. Die Mitglieder des Vorstands haben in der Vorstandssitzung je eine Stimme. 
5. Sitzungen des Vorstands werden durch den 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen

Vorstandsmitglied einberufen. 
6. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
7.  Der Vorstand kann einen Schriftführer als Beisitzer ohne Stimmrecht ernennen.  
8. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, 
b)  Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
c) Buchführung, Erstellung des Jahresberichts- und der Jahresrechnung,  
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern, 

       e)   Streichung von Mitgliedern aus der Mitgliederliste, Ausschluss von Mitgliedern.  
9. Die Vollmacht des Vorstands kann im Innenverhältnis zum Verein durch eine Finanzordnung beschränkt

werden.  
10. Der Vorstand ist unabhängig davon, ob alle Positionen besetzt sind, beschlussfähig, wenn mindestens die

Hälfte seiner  Mitglieder anwesend sind. 
11. Der Vorstand ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ermächtigt Änderungen oder

Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, die zur Behebung gerichtlicher oder behördlicher
Beanstandungen erforderlich oder zweckdienlich sind.  
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1. Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus: 
a) Mitgliedern des Vorstandes, 
b)  Abteilungsleitern.  

Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus noch Beisitzer für bestimmte Aufgabengebiete wählen.  
2. Der Verwaltungsrat tritt mindestens zwei Mal im Jahr zusammen, ansonsten nach Bedarf oder wenn 1/3 

seiner Mitglieder dies beantragt. Die Sitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden, im Falle dessen 
Verhinderung durch ein anderes Vorstandsmitglied einberufen und geleitet. 

3. Der Verwaltungsrat berät den Vorstand. Weitere Aufgaben ergeben sich aus der Satzung. Durch Beschluss 
kann die Mitgliederversammlung    weitergehende Einzelaufgaben übertragen. 

 

 

 

§ 16 Beschlussfassung, Protokollierung 
 

1. Alle Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
soweit diese Satzung keine anderen Regelungen vorsieht. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden nicht berücksichtigt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
Eine Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen. 

2. Alle Beschlüsse der Organe sind schriftlich zu protokollieren und vom jeweiligen Protokollführer und vom 
Leiter der Versammlung zu unterzeichnen. 

 

E. Sonstige Bestimmungen 

§ 17 Satzungsänderungen 
 

1. Über Satzungsänderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 

2. Anträge auf Satzungsänderungen müssen beim Vorstand eingereicht werden und werden durch den 
1.Vorstand zur nächst möglichen Mitgliederversammlung eingebracht. 

§ 18 Vereinsordnungen 
 

1. Der Vorstand ist ermächtigt u. a. folgende Vereinsordnungen bei Bedarf zu erlassen: 
1. Ehrenordnung, 

2. Beitragsordnung, 

3. Finanzordnung, 

4. Geschäftsordnung, 

5. Verwaltungs- und Reisekostenordnung. 
 

§ 19 Kassenprüfung 

 
1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand oder einem sonstigen 

Vereinsorgan angehören dürfen. 
2. Scheidet ein Kassenprüfer während laufender Amtszeit aus, so wird die Kassenprüfung bis zum Ende der

Wahlperiode von dem noch im Amt befindlichen Kassenprüfer durchgeführt.  
3. Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht der des Vorstandes. 
4. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Buchungsunterlagen 

und Belegen und erstatten dem Vorstand und der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. 

§ 15 Der Verwaltungsrat 



Satzung TSV Behringersdorf 06 e.V. ; Günthersbühler Str. 75; 90571 Schwaig – Stand: 08.08.2020 
 

Satzung TSV Behringersdorf 06 e.V. vom 08.08.2020 - mb Seite 7 von 8 

 
  

§ 20 Haftung des Vorstandes 

Die Haftung des Vorstandes wegen schuldhafter Schlechterfüllung seines Auftrags wird ausgeschlossen, 
soweit der Vorstand nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. 

G. Schlussbestimmungen 

§ 21 Auflösung des Vereins und Vermögensanfall 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck mit einer vierwöchigen Frist 
einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung müssen 4/5 der 
Mitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine ¾ Stimmenmehrheit notwendig. 

2. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist. 

3. In der gleichen Versammlung haben die Mitglieder die Liquidatoren zu bestellen, die dann die 
laufenden Geschäfte abzuwickeln und das vorhandene Vereinsinventar in Geld umzusetzen haben. 

4. Das nach Auflösung / Aufhebung oder Wegfall seines bisherigen Zweckes verbleibende Vermögen 
ist der Gemeinde Schwaig mit der Maßgabe zu überweisen, es wiederum unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu verwenden. 

5. Die Auflösung des Vereins ist dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen.  

§ 22 Datenschutz  

 
1. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die sich aus der 

Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen 
zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften, 
insbesondere der EU-Datenschutzgrund-verordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes neue 
Fassung (BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern, von Funktionsträgern, 
Übungsleitern und Wettkampfrichtern digital gespeichert: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, 
Geburtsdatum, Bankverbindung, Abteilungszugehörigkeit, Beruf, Familienstand, Fax-Nummer, Mobilnummer, 
Verbindung zu Familienmitgliedern. 

 Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder mit der Beitrittserklärung 
zustimmen.  

2. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck 
zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 

3. Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der 
Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden: Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und 
Organisationszwecken des BLSV. Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine 
Zuordnung zu bestimmten Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und 
Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten betroffener 
Vereinsmitglieder im folgenden Umfang ebenfalls zur Verfügung gestellt: Benennung der Daten 

4. Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand gegen die 
schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern, 
Funktionsträgern, Übungsleitern, Wettkampfrichtern bei Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in 
das Mitgliederverzeichnis gewähren. 

5. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen 
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung 
sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien 
sowie elektronische Medien. 
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6. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 

Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, 
Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, 
Vernichten) ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung – nur erlaubt, sofern er 
aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung berechtigter 
Interessen, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen überwiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein 
Datenverkauf ist nicht statthaft. 

7. Jedes Mitglied, Funktionsträger, Übungsleiter, Wettkampfrichter hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, 
insbesondere der DSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung, 
Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit seiner Daten. 

8. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre Kenntnis nicht 
mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, 
werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1 
gelöscht. 

9. Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 

10. Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen wird vom Vorstand ein (freiwilliger) 
Datenschutzbeauftragter benannt. 

 

 

§ 23 Sprachregelung 
 

Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei Funktionsbezeichnungen die weibliche oder 
männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon alle Ämter von Personen jeglichen 
Geschlechts besetzt werden.  
 

 

§ 24 Gültigkeit dieser Satzung, Schlussbestimmungen 
 

1. Die am 11.04.2008 beschlossene und in das Vereinsregister eingetragene Satzung wurde in der
Mitgliederversammlung am 08.08.2020 geändert und in der vorliegenden Form beschlossen. 

2. Die Änderung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Die Eintragung wurde am 03.11.2022
vollzogen. 

  

 
 
 

§ 25 salvatorische Klausel 
    

 Ist oder wird eine in der Satzung enthaltene Bestimmung unwirksam, so bleibt der übrige Teil davon unberührt.  
 Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vereins und dem von ihm 
verfolgten Ziel am nächsten kommt. 
 
 
 
 


